
Immissionsschutz
Erschütterungsuntersuchung
Bau- und Raumakustik
Industrie- und Arbeitslärm
Geruchsbewertung

BImSchG-Messstelle nach § 26, 29b für
Emissionen und Immissionen von Lärm und
Erschütterungen

Vibrationsmessstelle zur Gefährdungsbeurteilung
nach LärmVibrationsArbSchV

Morellstraße 33
86159 Augsburg
Tel. +49 (821) 3 47 79-0
Fax +49 (821) 3 47 79-55

www.bekon-akustik.de

Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten
Aufstellung des vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt
Ost" der Stadt Ulm

Ort / Lage: Ulm, Blaubeurer Straße

Auftraggeber: Blautal Grundstücks GmbH
2, Rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg

Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01

Gutachtenumfang: 70 Seiten

Datum: 18.03.2024

Bearbeiter: Dipl.-Geogr. Thomas Pehl

Telefon: +49 (821) 34779-19

E-Mail: Thomas.Pehl@bekon-akustik.de

Fachlich Verantwortlicher: Dipl.-Geogr. Thomas Pehl

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH
Morellstraße 33
86159 Augsburg

Geschäftsführer:
Dipl.-Ing. (FH) Stefan Ergenz
Dipl.-Geogr. Thomas Pehl
Dipl.-Phys. Matthias Ziegler

USt-IdNr.: DE172462456
D-U-N-S 31-366-9939
Handelsregister: Amtsgericht Augsburg HRB 18332

Anlage 8 zu SUN  001/24 
Anlage 8 zu GD     040/24 



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 2 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl

     Inhaltsverzeichnis
1 Begutachtung 4
2 Grundlagen 9
3 Situation und Aufgabenstellung 10
4 Örtliche Gegebenheiten 11
5 Immissionsorte 11
6 Beurteilungszeiträume 12
7 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen 14
8 Gewerbelärmimmissionen 15
8.1 Beschreibung der relevanten Gebiete 15
8.1.1 Bebauungsplan „Herrlinger Straße – Blaubeurer Straße (B 28)" (GE1) 15
8.1.2 Bebauungsplan „Einsteinstraße – Jägerstraße – Magirus-Deutz-Straße " (GE2 / MI) 16
8.1.3 Bebauungsplan „Gewerbepark Blaubeurer Straße“ / Bebauungsplan „Blaubeurer Straße“

(GE3) 17
8.1.4 Bebauungsplan „Blaubeurer Straße – Bleicher-Walk-Straße“ (GE4) 17
8.1.5 Flächen der Stadtwerke Ulm (GE5) 18
8.1.6 Gewerbliche Flächen zwischen Blau und Magirusstraße (GE6) 18
8.1.7 Bebauungsplan „Biomasseheizkraftwerk Ulm“ / Bebauungsplan „Biomasseheizkraftwerk Ulm

II“ (BHKW I / BHKW II) 19
8.2 Bewertung der Beurteilungspegel 20
9 Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen 21
10 Sportlärm 24
10.1 Ausgangsdaten 24
10.1.1 Sportanlage Fußballfeld (Sport FB) 24
10.1.2 Sportanlage Zuschauer (Sport Zuschauer) 24
10.1.3 Sportanlage PKW Parkvorgang (Sport PKW PV) 24
10.1.4 Sportanlage PKW Fahrstrecke (Sport PKW FS) 24
10.2 Bewertung der Beurteilungspegel 25
10.3 Spitzenpegel 25
11 Verkehrslärm 26
11.1 Berechnung der Lärmemissionen 26
11.1.1 Straßenverkehr 26
11.1.2 Schienenverkehr 27
11.1.3 Rangierbahnhof 28
11.2 Berechnung und Vergleich der Beurteilungspegel 28
12 Passive Lärmschutzmaßnahmen 29
13 Textvorschläge für den Bebauungsplan 30
13.1 Satzung 31
13.2 Hinweise 32
14 Abkürzungen der Akustik 33
15 Literaturverzeichnis 34
16 Anlagen 35
16.1 Übersichtsplan 36
16.2 Bebauungsplan 37
16.3 Gewerbelärmimmissionen 38
16.3.1 Lageplan 38
16.3.2 Berechnung der Beurteilungspegel 39
16.3.3 Bewertung der Beurteilungspegel 50
16.4 Sportlärm 56



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 3 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl

16.4.1 Lageplan 56
16.4.2 Berechnung der Beurteilungspegel 57
16.4.3 Bewertung der Beurteilungspegel 58
16.5 Verkehrslärmimmissionen 59
16.5.1 Lage der Immissionsorte 59
16.5.2 Bewertung der Beurteilungspegel 60
16.6 Passiver Schallschutz 66
16.6.1 IO 02 bis IO 05 66
16.6.2 IO 06 bis IO 14 67
16.6.3 IO 01 / IO 02 / IO 20 / IO 21 68
16.6.4 IO 15 bis IO 19 69



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 4 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl

1 Begutachtung
Im Rahmen der Neugestaltung des Blautalcenter-Areals soll für den 1. Bauabschnitt der vor-
habenbezogene Bebauungsplan „Blau.Quartier – Bauabschnitt Ost“ aufgestellt werden.

Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich von Verkehrswegen und gewerblichen
Nutzungen. Südwestlich des Plangebietes befindet sich zudem eine Sportanlage.

Die sich durch diese Nutzungen ergebenden Lärmimmissionen im Plangebiet sollen unter-
sucht werden.

Innerhalb des Plangebietes sind gewerbliche Nutzungen und Wohnnutzungen vorgesehen.

Es ist nachzuweisen, dass die im Baugesetzbuch (BauGB) vorgegebenen Anforderungen an
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfüllt werden und entsprechend dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich
vermieden werden.

Ergebnis

Gewerbelärmimmissionen im Plangebiet

Es ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 zur Tagzeit an
allen Immissionsorten eingehalten werden.

Zur Nachtzeit werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an den Immis-
sionsorten IO 09 bis IO 12 um bis zu 2 dB(A) überschritten und an den übrigen Immission-
sorten eingehalten.

In den Gebäuden der Immissionsorte mit Überschreitungen zur Nachtzeit sind ausschließlich
gewerbliche Nutzungen vorgesehen. Nutzungen mit einer erhöhten Schutzbedürftigkeit zur
Nachtzeit wie z.B. Wohn- und Schlafräume sind hier nicht vorgesehen. Es werden daher zur
Nachtzeit die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 zur Tagzeit von 60 dB(A)
herangezogen, um die Lärmimmissionen zu bewerten.

Es werden somit an allen Immissionsorten die relevanten Orientierungswerte des Beiblattes
1 zur DIN 18005 unterschritten.

Die sich im Plangebiet ergebenden Gewerbelärmimmissionen können als zumutbar angese-
hen werden.
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Gewerbelärmemissionen aus dem Plangebiet

Auf Grund der im Plangebiet vorgesehenen gewerblichen Nutzungsstruktur (Einzelhandel,
Büro, Fachmärkte, Praxen, Fitnessstudio etc.) sind bis auf den Kundenverkehr per PKW und
gelegentliche LKW-Anlieferungen keine lärmrelevanten Tätigkeiten zu erwarten. Es befinden
sich außerhalb des Plangebietes keine Immissionsorte in relevanter Entfernung zu den Tief-
garagen bzw. zu den oberirdischen Stellplätzen sowie dem Anlieferbereich. Zudem unter-
scheidet sich die geplante Nutzung lärmtechnisch kaum von der bisherigen Nutzung des
Plangebietes (Einkaufscenter). Es sind daher durch die Aufstellung des Bebauungsplanes
keine unzumutbaren Lärmimmissionen im Umfeld zu erwarten.

Der Anlieferbereich befindet sich auf der Ostseite des südöstlichsten Gebäudes (Bezeich-
nung im Gutachten IO 16, Siehe Anlage 16.5.1).

Entsprechend den Mustergrundrissen für dieses Gebäude befinden sich voraussichtlich kei-
ne Fenster von Wohn- oder Schlafräumen auf der Ostseite des Gebäudes. Um auf der siche-
ren Seite zu sein, wird in den Textvorschlägen zur Satzung vorgeschlagen, dass sich keine
öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 an der
Ostseite des Gebäudes befinden dürfen.

Auf Grund der Lage der Schallquellen (inkl. Anlieferbereich) und der Abstände der geplanten
Wohnnutzungen (IO 01, IO 15 bis IO 21), sowie der geplanten Schutzwürdigkeit in Anleh-
nung an ein urbanes Gebiet, sind innerhalb des Plangebietes keine unzumutbaren Lärmim-
missionen bzw. Lärmkonflikte zu erwarten.

Es erfolgt keine detaillierte Betrachtung der geplanten gewerblichen Nutzungen im Plange-
biet.

Die sich durch die geplanten Nutzungen ergebenden Lärmemissionen können als zumutbar
angesehen werden.

Planbedingter Fahrverkehr

Bundesstraße B 28

In westlicher Richtung befinden sich entlang der Bundestraße B 28 Kleingärten.

Es ergibt sich beim Prognose-Nullfall ein Beurteilungspegel von 70,2 dB(A) zur Tagzeit
und 62,3 dB(A) zur Nachtzeit.

Es ergibt sich beim Prognose-Planfall ein Beurteilungspegel von 70,8 dB(A) zur Tagzeit
und 62,9 dB(A) zur Nachtzeit.

Es werden bereits beim Nullfall die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1)
von 55 dB(A) zur Tagzeit bzw.55 dB(A) zur Nachtzeit deutlich überschritten.

In der 16. BImSchV sind für Kleingartenanlagen keine Immissionsgrenzwerte angegeben.

Es werden die Immissionsgrenzwerte für ein allgemeines Wohngebiet von 59 dB(A) zur
Tagzeit bzw. 49 dB(A) zur Nachtzeit herangezogen. Diese Werte werden bereits im Be-
stand deutlich überschritten.



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 6 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl

Es werden auch die allgemein üblichen Anhaltswerte für das Vorliegen einer möglichen
Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) zur Tagzeit bzw. 60 dB(A) zur Nachtzeit bereits im
Nullfall überschritten.

Es kommt durch den planbedingten Fahrverkehr zu einer Pegelanhebung von 0,6 dB(A)
zur Tagzeit und von 0,6 dB(A) zur Nachtzeit. Es werden damit die Anhaltswerte für das
Vorliegen einer möglichen Gesundheitsgefährdung geringfügig angehoben.

Zur Wahrnehmbarkeit von Pegeländerungen kann auf die Zusammenfassung des
Umweltbundesamtes aus dem Jahre 2004 verwiesen werden. Diesem Bericht kann
entnommen werden, dass Pegeländerungen ab 1 B(A) in günstigen Bedingungen gerade
noch wahrgenommen werden können. Pegeländerungen von 3 dB(A) werden in der
Regel wahrgenommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Pegelanhebungen
unter 1 dB(A) nicht wahrgenommen werden können, da es sich bei
Verkehrslärmemissionen in der Regel nicht um kontinuierliche Geräuscheinwirkungen
handelt deren Veränderung der Lautheit unmittelbar festgestellt werden kann.

Zudem befinden sich die Kleingärten unter Berücksichtigung der Vorgaben der TA Lärm
außerhalb des zu prüfenden Bereichs für den Fahrverkehr der Anlage. Vorsorglich
wurden die Lärmeinwirkungen in diesem Bereich trotzdem geprüft.

Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung beginnt der aus grundrechtlicher
Sicht kritische Wert der Lärmbelastung zwar bei 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts (sie-
he etwa BayVGH, Urt. v. 15.03.2017, 2 N 15.619, Rn. 59).

Wenn wie hier der Beurteilungspegel jedoch auch ohne die verfahrensgegenständliche
Planung in der Nachtzeit bereits überschritten ist und die Pegelerhebungen von unter
1,0 dB(A) mit dem menschlichen Ohr nicht wahrnehmbar sind, kann diese nicht wahr-
nehmbare Pegelerhöhung jedoch abgewogen werden (BayVGH, Urt. v. 15.03.2017, 2 N
15.619, Rn. 60).

Die sich durch den planbedingten Fahrverkehr ergebenden Lärmimmissionen können als
zumutbar angesehen werden.

Magirusstraße

In südlicher Richtung befinden südlich der Einsteinstraße sich entlang der Magirusstraße
Wohnnutzungen im Mischgebiet.

Es ergibt sich beim Prognose-Nullfall ein Beurteilungspegel von ca. 66 dB(A) zur Tagzeit
und ca. 57,5 dB(A) zur Nachtzeit.

Es ergibt sich beim Prognose-Planfall ein Beurteilungspegel von 67 dB(A) zur Tagzeit und
ca. 58,5 dB(A) zur Nachtzeit.

Es werden bereits beim Nullfall die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1)
von 60 dB(A) zur Tagzeit bzw. 50 dB(A) zur Nachtzeit überschritten.

Es werden die Immissionsgrenzwerte für ein Mischgebiet von 64 dB(A) zur Tagzeit bzw.
54 dB(A) zur Nachtzeit ebenfalls überschritten.
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Es werden aber die allgemein üblichen Anhaltswerte für das Vorliegen einer möglichen
Gesundheitsgefährdung von 70 dB(A) zur Tagzeit bzw. 60 dB(A) eingehalten.

Es kommt durch den planbedingten Fahrverkehr zu einer Pegelanhebung von ca. 1 dB(A)
zur Tagzeit und zur Nachtzeit.

Zur Wahrnehmbarkeit von Pegeländerungen kann auf die Zusammenfassung des
Umweltbundesamtes aus dem Jahre 2004 verwiesen werden. Diesem Bericht kann
entnommen werden, dass Pegeländerungen ab 1 B(A) in günstigen Bedingungen gerade
noch wahrgenommen werden können. Pegeländerungen von 3 dB(A) werden in der
Regel wahrgenommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Pegelanhebungen
unter 1 dB(A) nicht wahrgenommen werden können, da es sich bei
Verkehrslärmemissionen in der Regel nicht um kontinuierliche Geräuscheinwirkungen
handelt deren Veränderung der Lautheit unmittelbar festgestellt werden kann.

Die sich durch den planbedingten Fahrverkehr ergebenden Lärmimmissionen können als
zumutbar angesehen werden.

Sportlärm

Es ist ersichtlich, dass die Immissionsrichtwerte an den relevanten Immissionsorten deutlich
unterschritten werden.

Die sich durch die umliegende Sportanlage ergebenden Lärmimmissionen im Plangebiet
können als zumutbar angesehen werden.

Verkehrslärm

Bereich Gewerbe (IO 02 - IO 14)

Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) in weiten Teilen
überschritten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) werden ebenfalls in weiten Teilen über-
schritten.

Die üblicherweise herangezogenen Anhaltswerte für das Vorliegen einer möglichen Ge-
sundheitsgefährdung werden ebenfalls teilweise überschritten.

Bereich Wohnen (IO 01, IO 15 bis IO 21)

Es werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2) bis auf die den Ver-
kehrswegen zugewandten Fassaden der Gebäude IO 15 und IO 16 weitestgehend einge-
halten werden. Es kann daher vor allem an den von den Verkehrswegen abgewandten
Fassadenseiten und Außenbereichen von einer entsprechend hohen Aufenthaltsqualität
ausgegangen werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) werden bis auf die den Verkehrswegen
zugewandten Fassaden der Gebäude IO 15 und IO 16 eingehalten. Dabei ist zu beach-
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ten, dass die Fenster der Wohn und Schlafräume am Gebäude IO 16 sich laut Vorhaben-
und Erschließungsplänen nicht an der der Straße zugewandten Fassadenseite befinden.

Die üblicherweise herangezogenen Anhaltswerte für das Vorliegen einer möglichen Ge-
sundheitsgefährdung werden im gesamten zum Wohnen vorgesehenen Bereich eingehal-
ten.

Es werden entsprechende bauliche Lärmschutzmaßnahmen nach der DIN 4109 festgesetzt.
Diese Maßnahmen sind dazu geeignet, die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeits-
verhältnisse zu erfüllen.

Die sich im Plangebiet ergebenden Verkehrslärmimmissionen können als zumutbar angese-
hen werden.

Augsburg, den 18.03.2024

BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH

Bearbeiter / Fachlich Verantwortlicher:

Dipl.-Geogr. Thomas Pehl
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2 Grundlagen
/A/ Ortsbesichtigung durch die BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH am 15.03.2023

/B/ Übersicht zur derzeitigen und zur geplanten bauplanungsrechtlichen Situation im Bereich
des Plangebietes und dessen Umfeld, Stand Mai 2022, erhalten von der Stadt Ulm per
Mail am 26.09.2022

/C/ Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Blau.Quartier – Bauabschnitt Ost“,
der Stadt Ulm, Stand 08.03.2024, erhalten von Maas und Partner Architekten per E-Mail
am 14.03.2024

/D/ Vorhaben- und Erschließungspläne, „Blau.Quartier – Bauabschnitt Ost“, Stand
08.03.2024, erhalten von Maas und Partner Architekten per E-Mail am 13.03.2024

/E/ Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan „Gewerbepark Blaubeurer Straße“
der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH vom 04.03.2022 mit der Bezeichnung
LA20-384-G01-01

/F/ Bebauungsplan "Gewerbepark Blaubeurer Straße", der Stadt Ulm, Stand 03.06.2022,
erhalten von der Stadt Ulm per E-Mail

/G/ Bebauungsplan "Blaubeurer Straße", der Stadt Ulm, erhalten von der Stadt Ulm per
E-Mail

/H/ Bebauungsplan "Herrlinger Straße – Blaubeurer Straße (B 28)", der Stadt Ulm, Datum:
08.08.1969, erhalten von der Stadt Ulm per E-Mail

/I/ Bebauungsplan "Einsteinstraße – Jägerstraße – Magirus-Deutz-Straße", der Stadt Ulm,
Inkraftgetreten: 03.08.2010, erhalten der Stadt Ulm per E-Mail

/J/  Bebauungsplan "Blaubeurer Straße – Bleicher-Walk-Straße", der Stadt Ulm, erhalten
von der Stadt Ulm per E-Mail

/K/ Bebauungsplan "Biomasseheizkraftwerk Ulm", der Stadt Ulm, Inkraftgetreten:
24.10.2002, erhalten von der Stadt Ulm per E-Mail

/L/ Bebauungsplan "Biomasseheizkraftwerk Ulm II", der Stadt Ulm, Inkraftgetreten:
03.08.2010, erhalten von der Stadt Ulm per E-Mail

/M/ Genehmigungsbescheide und weitere Unterlagen für das BHK I und BHK II der Fern-
wärme Ulm GmbH, erhalten von der Stadt Ulm per E-Mail

/N/ Verkehrsuntersuchung Ulm der Modus Consult Ulm GmbH vom 26.03.2018, erhalten per
Mail von der Modus Consult GmbH

/O/ Verkehrszahlen für das Umfeld des Plangebietes, erhalten von der Stadt Ulm per Mail
am 13.02.2023

/P/ Verkehrszahlen Nullfall / Planfall, erhalten per Mail von der SCHLOTHAUER & WAUER
Ingenieurgesellschaft für Straßenverkehr mbH per Mail am 11.03.2024

/Q/ Zugverkehrszahlen für die Strecken 4540, 4541 und 4542, erhalten von der Deutschen
Bahn AG per E-Mail am 15.02.2023
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/R/ Geobasisdaten: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-
Württemberg

https://www.lgl-bw.de/LGL-Shop/

3 Situation und Aufgabenstellung
Im Rahmen der Neugestaltung des Blautalcenter-Areals soll für den 1. Bauabschnitt der
vorhabenbezogene Bebauungsplan „Blau.Quartier – Bauabschnitt Ost“ aufgestellt werden.
Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich von Verkehrswegen und gewerblichen
Nutzungen. Südwestlich des Plangebietes befindet sich zudem eine Sportanlage.

Die sich durch diese Nutzungen ergebenden Lärmimmissionen im Plangebiet sollen unter-
sucht werden.

Es ist nachzuweisen, dass die im Baugesetzbuch (BauGB) vorgegebenen Anforderungen an

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse erfüllt werden und entsprechend dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz (BImSchG) schädliche Umwelteinwirkungen soweit wie möglich
vermieden werden.

Innerhalb des Plangebietes sind gewerbliche Nutzungen und Wohnnutzungen vorgesehen.

Auf Grund der im Plangebiet vorgesehenen gewerblichen Nutzungsstruktur (Einzelhandel,
Büro, Fachmärkte, Praxen, Fitnessstudio etc.) sind bis auf den Kundenverkehr per PKW und
gelegentliche LKW-Anlieferungen keine lärmrelevanten Tätigkeiten zu erwarten. Es befinden
sich außerhalb des Plangebietes keine Immissionsorte in relevanter Entfernung zu den Tief-
garagen bzw. zu den oberirdischen Stellplätzen sowie dem Anlieferbereich. Zudem unter-
scheidet sich die geplante Nutzung lärmtechnisch kaum von der bisherigen Nutzung des
Plangebietes (Einkaufscenter). Es sind daher durch die Aufstellung des Bebauungsplanes
keine unzumutbaren Lärmimmissionen im Umfeld zu erwarten.

Der Anlieferbereich befindet sich auf der Ostseite des südöstlichsten Gebäudes (Bezeich-
nung im Gutachten IO 16). Entsprechend den Mustergrundrissen für dieses Gebäude befin-
den sich voraussichtlich keine Fenster von Wohn- oder Schlafräumen auf der Ostseite des
Gebäudes. Um auf der sicheren Seite zu sein, wird in den Textvorschlägen zur Satzung vor-
geschlagen, dass sich keine öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen Räumen im Sinne
der DIN 4109-1:2018-01 an der Ostseite des Gebäudes befinden dürfen.

Auf Grund der Lage der Schallquellen (inkl. Anlieferbereich) und der Abstände der geplanten
Wohnnutzungen (IO 01, IO 15 bis IO 21), sowie der geplanten Schutzwürdigkeit in Anleh-
nung an ein urbanes Gebiet, sind innerhalb des Plangebietes keine unzumutbaren Lärmim-
missionen bzw. Lärmkonflikte zu erwarten.

Es erfolgt keine detaillierte Betrachtung der geplanten gewerblichen Nutzungen im Plange-
biet.

Die sich durch die geplanten Nutzungen ergebenden Lärmemissionen können als zumutbar
angesehen werden.

https://www.lgl-bw.de/LGL-Shop/
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4 Örtliche Gegebenheiten
Das Gelände ist annähernd eben und es bestehen keine natürlichen Abschirmungen.

Das Gelände wurde im Rechenmodell auf Grundlage des Landesamtes für Geoinformation
und Landentwicklung Baden-Württemberg modelliert /R/.

5 Immissionsorte
Es wurden die Lärmimmissionen an folgenden Immissionsorten ermittelt:

ta na ta na ta na
IO 01 bis IO 21 Plangebiet MU 64 54 60 45 60 50

Verkehr VerkehrGewerbe
OW OW

IO Beschreibung Sch.w.
IGW

Tabelle 1: Beschreibung der untersuchten Immissionsorte

Legende: IO : Immissionsort
Sch.w. : Schutzwürdigkeit
IGW : Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3)
OW : Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (2)
MU : Urbanes Gebiet
Alle Pegel in dB(A)

Die Lage der Immissionsorte ist der Anlage 16.5.1 zu entnehmen.

In den Gebäuden IO 02 bis IO 14 sind entsprechend der Vorhaben- und Erschließungspläne
/D/ ausschließlich gewerbliche Nutzungen vorgesehen.

IO 01 bis IO 21

Im Entwurf zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan /C/ ist keine Art der baulichen Nutzung
nach dem Nutzungskatalog der BauNVO festgesetzt. Die Einstufung der Art der baulichen
Nutzung wurde der bauplanungsrechtlichen Übersicht der Stadt Ulm /B/ für den Bereich des
Plangebietes entnommen.

Es wurde die schalltechnische Schutzwürdigkeit entsprechend der Einstufung der Art der
baulichen Nutzung angesetzt.
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6 Beurteilungszeiträume
Gewerbe

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

Bezeichnung von bis
tags (ta) 06:00 Uhr 22:00 Uhr
nachts (na) 22:00 Uhr 06:00 Uhr

Tabelle 2: Beurteilungszeiträume

Maßgeblich für die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde im Zeitraum von
22:00 Uhr bis 06:00 Uhr mit dem höchsten Beurteilungspegel.

Für folgende Zeiten ist in Gebieten nach TA Lärm (4) Nummer 6.1 Buchstaben1 e bis g (all-
gemeines Wohngebiet, reines Wohngebiet, Kurgebiet, Krankenhäuser, Pflegeanstalten) bei
der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen
Zuschlag zu berücksichtigen. Der Zuschlag beträgt 6 dB:

Bezeichnung von bis
an Werktagen 06:00 Uhr 07:00 Uhr

20:00 Uhr 22:00 Uhr
an Sonn- und
Feiertagen

06:00 Uhr 09:00 Uhr
13:00 Uhr 15:00 Uhr
20:00 Uhr 22:00 Uhr

Tabelle 3: Ruhezeiten

Verkehrslärm

Folgende Beurteilungszeiträume sind maßgeblich:

Bezeichnung Beurteilungs-
zeit in Stunden

von bis

tags (ta) 16 06:00 Uhr 22:00 Uhr
nachts (na) 8 22:00 Uhr 06:00 Uhr

Tabelle 4: Beurteilungszeiträume

1 In der TA Lärm, geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017, ist auf die Buchstaben d bis f referenziert.
Dies wurde durch die Korrektur vom 07.07.2017 berichtigt.
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Sportlärm

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf die in der folgenden Tabelle aufgeführten Zeit-
räume an Werktagen bzw. Sonn- und Feiertagen:

Beurteilungszeiträume
Bezeichnung von bis
werktags
tags (T) 06.00 Uhr 22.00 Uhr
nachts (N) 22.00 Uhr 06.00 Uhr
Ruhezeit: Morgen (Mo) 06.00 Uhr 08.00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (TaR) 08.00 Uhr 20.00 Uhr
Ruhezeit: Abend (A) 20.00 Uhr 22.00 Uhr
Sonn- und Feiertage
tags (T) 07.00 Uhr 22.00 Uhr
nachts (N) 22.00 Uhr 07.00 Uhr
Ruhezeit: Morgen (Mo) 07.00 Uhr 09.00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (TaR) 09.00 Uhr 13.00 Uhr
Ruhezeit: Mittag (Mi) 13.00 Uhr 15.00 Uhr
außerhalb der Ruhezeit (TaR) 15.00 Uhr 20.00 Uhr
Ruhezeit: Abend (A) 20.00 Uhr 22.00 Uhr

Tabelle 5: Bezugszeiten für die Immissionsrichtwerte nach der 18. BImSchV (5)
Legende: T : Tagsüber

Mo : Morgen
Mi : Mittag
TaR : Tagsüber außerhalb der Ruhezeit
A : Abend
N : Nachts

Zur Bewertung der Zumutbarkeit der Lärmimmissionen wurde nicht die DIN 18005 (2), son-
dern die hier als genauere Berechnungs- und Bewertungsmethode anzusehende
18. BImSchV (5) herangezogen.
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7 Berechnungs- und Bewertungsgrundlagen
Die Mittelungspegel wurden mit dem Schallausbreitungs-Berechnungsprogramm SOUND-
PLAN 8.2, Stand 20.06.2023, berechnet.

Gewerbelärm

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der TA Lärm "Technische Anleitung zum
Schutz gegen Lärm" (4). Dabei wurden Beugungen, Dämpfungen und Reflexionen mitbe-
rücksichtigt.

Die Mittelungspegel wurden nach der DIN ISO 9613 (6) ermittelt.

Die Bodendämpfung wird nach dem alternativen Verfahren berechnet.

Für die Ermittlung der meteorologischen Korrektur Cmet wurde gemäß der Landesanstalt für
Umwelt Baden-Württemberg ein Korrekturfaktor C0 für den Zeitraum von 06:00 Uhr bis
22:00 Uhr von 3 dB und von 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr von 0 dB angesetzt (7).

Verkehrslärm

Straße

Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den Fahrverkehr auf öf-
fentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-19 (8) durchgeführt.

Schiene

Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den Schienenverkehr
wurden nach der Schall03 (9) durchgeführt.

Sportlärm

Die Berechnung und Bewertung der Lärmimmissionen wurde nach der Sportanlagenlärm-
schutzverordnung (18. BImSchV (5)) durchgeführt.

Die Werte für die zu erwartenden Emissionen wurden der VDI 3770 (10) entnommen.

Die Berechnung der Mittelungspegel erfolgte nach der Richtlinie VDI 2714 "Schallausbrei-
tung im Freien" (11) und VDI 2720 "Schallschutz durch Abschirmung im Freien" (12).

Planbedingter Verkehrslärm

Die Berechnungen der Lärmemissionen und Lärmimmissionen durch den planbedingten
Fahrverkehr auf öffentlichen Verkehrswegen wurden nach der RLS-19 (8) durchgeführt.



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 15 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl

8 Gewerbelärmimmissionen
Das Plangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich von gewerblich genutzten Flächen im
Umfeld.

Die Lage der Flächen ist der Anlage 16.3.1 zu entnehmen.

Es wurden die Flächen betrachtet, welche sich im unmittelbaren Umfeld des Plangebietes
liegen. Weiter entfernt liegende gewerblich genutzte Flächen sind auf Grund ihres eigenen
Umfeld bereits entsprechend eingeschränkt und stellen keine immissionsrelevanten Flächen
für das Plangebiet dar.

8.1 Beschreibung der relevanten Gebiete
8.1.1 Bebauungsplan „Herrlinger Straße – Blaubeurer Straße (B 28)"

(GE1)
Im Bebauungsplan /H/ ist für den entsprechenden Bereich ein Gewerbegebiet festgesetzt.

Es sind im Bebauungsplan keine Emissionsbeschränkungen festgesetzt worden.

Umsetzung im Gutachten:

Es wird für die Flächen entsprechend der DIN 18005 ein flächenbezogener Schallleistungs-
pegel von 60 dB(A) zur Tagzeit angesetzt. Nutzungen mit einer erhöhten Schutzbedürftigkeit
zur Nachtzeit (z.B. Betriebsleiterwohnen, Hotels, etc.) sind nicht ausgeschlossen worden.

In Anlehnung an die Systematik der TA Lärm bzw. der DIN 18005 wäre der flächenbezogene
Schallleistungspegel zur Nachtzeit um 15 dB(A) auf 45 dB(A) zu reduzieren.

Um hier einen entsprechenden Puffer zu berücksichtigen, wird der flächenbezogene Schall-
leistungspegel zur Nachtzeit lediglich um 10 dB(A) reduziert.

Schallquelle im Gutachten:  GE1   60 dB(A)/m² Tag  / 50 dB(A) /m² Nacht
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8.1.2 Bebauungsplan „Einsteinstraße – Jägerstraße – Magirus-Deutz-
Straße " (GE2 / MI)
Im Bebauungsplan /I/ ist für den entsprechenden Bereich ein Gewerbegebiet bzw. ein
Mischgebiet festgesetzt.

Es sind im Bebauungsplan keine Emissionsbeschränkungen festgesetzt worden.

Umsetzung im Gutachten:

Gewerbegebiet

Es wird für die Gewerbegebietsflächen entsprechend der DIN 18005 ein flächenbezogener
Schallleistungspegel von 60 dB(A) zur Tagzeit angesetzt. Nutzungen mit einer erhöhten
Schutzbedürftigkeit zur Nachtzeit (z.B. Betriebsleiterwohnen, Hotels, etc.) sind nicht ausge-
schlossen worden. Zusätzlich werden die Betriebe in Richtung des Plangebiets durch das ei-
gene Mischgebiet zusätzlich eingeschränkt.

In Anlehnung an die Systematik der TA Lärm bzw. der DIN 18005 wäre der flächenbezogene
Schallleistungspegel zur Nachtzeit um 15 dB(A) auf 45 dB(A) zu reduzieren.

Um hier einen entsprechenden Puffer zu berücksichtigen, wird der flächenbezogene Schall-
leistungspegel zur Nachtzeit lediglich um 10 dB(A) reduziert.

Schallquelle im Gutachten:  GE2   60 dB(A)/m² Tag  / 50 dB(A) /m² Nacht

Mischgebiet

Es wird für die Mischgebietsflächen entsprechend der DIN 18005 ein flächenbezogener
Schallleistungspegel von 55 dB(A) zur Tagzeit angesetzt.

Auf Grund der zahlreichen Wohnnutzungen in diesem Bereich, wäre in Anlehnung an die
Systematik der TA Lärm bzw. der DIN 18005 der flächenbezogene Schallleistungspegel zur
Nachtzeit um 15 dB(A) auf 40 dB(A) zu reduzieren.

Um hier einen entsprechenden Puffer zu berücksichtigen, wird der flächenbezogene Schall-
leistungspegel zur Nachtzeit lediglich um 10 dB(A) reduziert.

Schallquelle im Gutachten:  MI   55 dB(A)/m² Tag  / 45 dB(A) /m² Nacht
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8.1.3 Bebauungsplan „Gewerbepark Blaubeurer Straße“ / Bebauungsplan
„Blaubeurer Straße“ (GE3)
In den Bebauungsplänen /F/ /G/ sind für den entsprechenden Bereich Gewerbegebiete fest-
gesetzt.

Es sind im Bebauungsplan keine Emissionsbeschränkungen festgesetzt worden.

Umsetzung im Gutachten:

Es wird für die Gewerbegebietsflächen entsprechend der DIN 18005 ein flächenbezogener
Schallleistungspegel von 60 dB(A) zur Tagzeit angesetzt.

Nutzungen mit einer erhöhten Schutzbedürftigkeit zur Nachtzeit (z.B. Betriebsleiterwohnen,
Hotels, etc.) sind nicht ausgeschlossen worden. Zusätzlich werden die Betriebe in Richtung
des Plangebiets durch das eigene Mischgebiet zusätzlich eingeschränkt.

In Anlehnung an die Systematik der TA Lärm bzw. der DIN 18005 wäre der flächenbezogene
Schallleistungspegel zur Nachtzeit um 15 dB(A) auf 45 dB(A) zu reduzieren.

Um hier einen entsprechenden Puffer zu berücksichtigen, wird der flächenbezogene Schall-
leistungspegel zur Nachtzeit lediglich um 10 dB(A) reduziert.

Schallquelle im Gutachten:  GE3   60 dB(A)/m² Tag  / 50 dB(A) /m² Nacht

8.1.4 Bebauungsplan „Blaubeurer Straße – Bleicher-Walk-Straße“ (GE4)
Im Bebauungsplan /J/ ist für den entsprechenden Bereich ein Gewerbegebiet festgesetzt.

Es sind im Bebauungsplan keine Emissionsbeschränkungen festgesetzt worden.

Diese Fläche soll nach Angaben der Stadt Ulm /B/ zukünftig als gemischte Fläche (MU/MI)
überplant werden.

Umsetzung im Gutachten:

Es wird vorsorglich dennoch für die Gewerbegebietsflächen entsprechend der DIN 18005 ein
flächenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A) zur Tagzeit angesetzt.

Nutzungen mit einer erhöhten Schutzbedürftigkeit zur Nachtzeit (z.B. Betriebsleiterwohnen,
Hotels, etc.) sind nicht ausgeschlossen worden. Zusätzlich werden die Betriebe in Richtung
des Plangebiets durch das eigene Mischgebiet zusätzlich eingeschränkt.

In Anlehnung an die Systematik der TA Lärm bzw. der DIN 18005 wäre der flächenbezogene
Schallleistungspegel zur Nachtzeit um 15 dB(A) auf 45 dB(A) zu reduzieren.

Um hier einen entsprechenden Puffer zu berücksichtigen, wird der flächenbezogene Schall-
leistungspegel zur Nachtzeit lediglich um 10 dB(A) reduziert.

Schallquelle im Gutachten:  GE4   60 dB(A)/m² Tag  / 50 dB(A) /m² Nacht
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8.1.5 Flächen der Stadtwerke Ulm (GE5)
Es liegt uns kein Bebauungsplan für diesen Bereich vor.

Im unmittelbaren Umfeld der Flächen befinden sich Flächen mit der Schutzwürdigkeit eines
Mischgebietes. Der Betrieb auf diesen Flächen ist daher bereits durch das unmittelbare Um-
feld entsprechend eingeschränkt.

Umsetzung im Gutachten:

Es wird vorsorglich dennoch für die Gewerbegebietsflächen entsprechend der DIN 18005 ein
flächenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A) zur Tagzeit angesetzt.

In Anlehnung an die Systematik der TA Lärm bzw. der DIN 18005 wäre der flächenbezogene
Schallleistungspegel zur Nachtzeit um 15 dB(A) auf 45 dB(A) zu reduzieren.

Um hier einen entsprechenden Puffer zu berücksichtigen, wird der flächenbezogene Schall-
leistungspegel zur Nachtzeit lediglich um 10 dB(A) reduziert.

Schallquelle im Gutachten:  GE5   60 dB(A)/m² Tag  / 50 dB(A) /m² Nacht

8.1.6 Gewerbliche Flächen zwischen Blau und Magirusstraße (GE6)
Es liegt uns kein Bebauungsplan für diesen Bereich vor.

Diese Fläche soll zukünftig nach Angaben der Stadt Ulm als gemischte Fläche (MU/MI)
überplant werden.

Umsetzung im Gutachten:

Es wird vorsorglich dennoch für die Gewerbegebietsflächen entsprechend der DIN 18005 ein
flächenbezogener Schallleistungspegel von 60 dB(A) zur Tagzeit angesetzt.

Da kein Bebauungsplan vorliegt, sind zunächst alle Nutzungen, welche in einem Gewerbe-
gebiet zulässig sind, möglich. Nutzungen mit einer erhöhten Schutzbedürftigkeit zur Nacht-
zeit (z.B. Betriebsleiterwohnen, Hotels, etc.) sind somit nicht ausgeschlossen. Zusätzlich
werden die Flächen bereits durch das Umfeld zusätzlich eingeschränkt.

In Anlehnung an die Systematik der TA Lärm bzw. der DIN 18005 wäre der flächenbezogene
Schallleistungspegel zur Nachtzeit um 15 dB(A) auf 45 dB(A) zu reduzieren.

Um hier einen entsprechenden Puffer zu berücksichtigen, wird der flächenbezogene Schall-
leistungspegel zur Nachtzeit lediglich um 10 dB(A) reduziert.

Schallquelle im Gutachten:  GE6   60 dB(A)/m² Tag  / 50 dB(A) /m² Nacht
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8.1.7 Bebauungsplan „Biomasseheizkraftwerk Ulm“ / Bebauungsplan
„Biomasseheizkraftwerk Ulm II“ (BHKW I / BHKW II)
In den Bebauungsplänen /K/ /L/ sind für den entsprechenden Bereich Sondergebiete festge-
setzt.

Es sind im Bebauungsplan keine Emissionsbeschränkungen festgesetzt worden.

In den Genehmigungsbescheiden zum Gesamtbetrieb der beiden Biomasseheizkraftwerke
(BHKW I und II) sind entsprechende Emissionsbeschränkungen für Immissionsorte im Um-
feld festgelegt worden. Teilweise befinden sich diese Immissionsorte in direkter Ausbrei-
tungsrichtung zum Plangebiet. Der Betrieb der Kraftwerke wird somit entsprechend einge-
schränkt.

Im Rahmen einer Voruntersuchung haben sich, bei Einhaltung der Bescheidswerte, die
nachfolgenden flächenbezogenen Schallleistungspegel ergeben:

Fläche BHKW I: 50 dB(A)/m² Tag  /  47 dB(A) /m² Nacht

Fläche BHKW II:  59 dB(A)/m² Tag  /  44 dB(A) /m² Nacht

Umsetzung im Gutachten:

Um auf der sicheren Seite zu sein, werden die oben ermittelten Werte für die vorliegenden
Berechnungen um 6 dB(A) erhöht.

Schallquelle im Gutachten:  BHKW I 56 dB(A)/m² Tag  /  53 dB(A) /m² Nacht

BHKW II 65 dB(A)/m² Tag  /  50 dB(A) /m² Nacht
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8.2 Bewertung der Beurteilungspegel
In der Anlage 16.3.2 wird die Berechnung und in Anlage 16.3.3 die Bewertung der Beurtei-
lungspegel dargestellt.

Es ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 zur Tagzeit an
allen Immissionsorten eingehalten werden.

Zur Nachtzeit werden die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 an den Immis-
sionsorten IO 09 bis IO 12 um bis zu 2 dB(A) überschritten und an den übrigen Immission-
sorten eingehalten.

In den Gebäuden der Immissionsorte mit Überschreitungen zur Nachtzeit sind ausschließlich
gewerbliche Nutzungen vorgesehen. Nutzungen mit einer erhöhten Schutzbedürftigkeit zur
Nachtzeit wie z.B. Wohn- und Schlafräume sind hier nicht vorgesehen. Es werden daher zur
Nachtzeit die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 zur Tagzeit von 60 dB(A)
herangezogen um die Lärmimmissionen zu bewerten.

Es werden an allen Immissionsorten die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
unterschritten.

Die sich im Plangebiet ergebenden Gewerbelärmimmissionen können als zumutbar angese-
hen werden.
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9 Planbedingter Fahrverkehr auf öffentlichen Ver-
kehrswegen
Das Plangebiet wird über die Bundesstraße B 28 (Blaubeurer Straße) sowie über die Magi-
russtraße erschlossen.

Bundesstraße B 28

Östliche Richtung

In östlicher Richtung befinden sich entlang der Bundesstraße B 28 ausschließlich gewerbli-
che Nutzungen, bevor sich die Bundesstraße B 28 mit der Bundestraße B 10 kreuzt. Die wei-
tere Verteilung der Verkehre ist im Anschluss nicht mehr eindeutig der vorliegenden Planung
zuzuordnen.

Eine Bewertung der Lärmimmissionen in östlicher Richtung wird nicht durchgeführt.

Westliche Richtung

In westlicher Richtung befinden sich entlang der Bundestraße B 28 Kleingärten.

Die Verkehrszahlen wurden uns von der SCHLOTHAUER & WAUER Ingenieurgesellschaft
für Straßenverkehr mbH übermittelt /P/.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt.

p1 % p2 % p3 % LW'

2035 LKW1 LKW2 KRAD PKW LKW [dB(A)]
ta 2,5 3,3 0,0 70 70 88,6
na 2,2 2,3 0,0 70 70 80,7
ta 2,2 2,8 0,0 70 70 89,2
na 2,0 2,0 0,0 70 70 81,4270,0

B28 West Planfall
1568,0

27.243

226,0

alle KFZ

B28 West Nullfall
1319,0

22.909

Bezeichnung DTV Zeit v in km/hM (pro
Stunde)

Tabelle 6: Planbedingter Fahrverkehr
Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke

M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
p1 % : LKW-Anteil p1 in %
p2 % LKW-Anteil p2 in %
p3% Kraftrad-Anteil p3 in %
v : Geschwindigkeit in km/h
LW‘ : Längenbezogener Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
Alle Pegel in dB(A)

Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen entlang der Bundesstraße B 28 mit der
Schutzwürdigkeit einer Kleingartenanlage befinden sich in einem Mindestabstand von ca.
20 m zur Straßenachse.

Es ergibt sich hieraus beim Prognose-Nullfall ein Beurteilungspegel von 70,2 dB(A) zur Tag-
zeit und 62,3 dB(A) zur Nachtzeit.

Es ergibt sich hieraus beim Prognose-Planfall ein Beurteilungspegel von 70,8 dB(A) zur Tag-
zeit und 62,9 dB(A) zur Nachtzeit.
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Es werden bereits beim Nullfall die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1)
von 55 dB(A) zur Tagzeit bzw. 55 dB(A) zur Nachtzeit deutlich überschritten.

In der 16. BImSchV sind für Kleingartenanlagen keine Immissionsgrenzwerte angegeben.

Es werden die Immissionsgrenzwerte für ein allgemeines Wohngebiet von 59 dB(A) zur Tag-
zeit bzw. 49 dB(A) zur Nachtzeit herangezogen. Diese Werte werden bereits im Bestand
deutlich überschritten.

Es werden auch die allgemein üblichen Anhaltswerte für das Vorliegen einer möglichen Ge-
sundheitsgefährdung von 70 dB(A) zur Tagzeit bzw. 60 dB(A) zur Nachtzeit bereits im Null-
fall überschritten.

Es kommt durch den planbedingten Fahrverkehr zu einer Pegelanhebung von 0,6 dB(A) zur
Tagzeit und von 0,6 dB(A) zur Nachtzeit. Es werden damit die Anhaltswerte für das
Vorliegen einer möglichen Gesundheitsgefährdung geringfügig angehoben.

Zur Wahrnehmbarkeit von Pegeländerungen kann auf die Zusammenfassung des
Umweltbundesamtes aus dem Jahre 2004 verwiesen werden. Diesem Bericht kann
entnommen werden, dass Pegeländerungen ab 1 B(A) in günstigen Bedingungen gerade
noch wahrgenommen werden können. Pegeländerungen von 3 dB(A) werden in der Regel
wahrgenommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Pegelanhebungen unter
1 dB(A) nicht wahrgenommen werden können, da es sich bei Verkehrslärmemissionen in der
Regel nicht um kontinuierliche Geräuscheinwirkungen handelt deren Veränderung der
Lautheit unmittelbar festgestellt werden kann.

Zudem befinden sich die Kleingärten unter Berücksichtigung der Vorgaben der TA Lärm
außerhalb des zu prüfenden Bereichs für den Fahrverkehr der Anlage. Vorsorglich wurden
die Lärmeinwirkungen in diesem Bereich trotzdem geprüft.

Nach der verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung beginnt der aus grundrechtlicher Sicht
kritische Wert der Lärmbelastung zwar bei 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts (siehe etwa
BayVGH, Urt. v. 15.03.2017, 2 N 15.619, Rn. 59).

Wenn wie hier der Beurteilungspegel jedoch auch ohne die verfahrensgegenständliche Pla-
nung in der Nachtzeit bereits überschritten ist und die Pegelerhebungen von unter 1,0 dB(A)
mit dem menschlichen Ohr nicht wahrnehmbar sind, kann diese nicht wahrnehmbare Pe-
gelerhöhung jedoch abgewogen werden (BayVGH, Urt. v. 15.03.2017, 2 N 15.619, Rn. 60).

Die sich durch den planbedingten Fahrverkehr ergebenden Lärmimmissionen können als
zumutbar angesehen werden.

Magirusstraße

Nördliche Richtung

In nördlicher Richtung mündet die Magirusstraße in die Bundesstraße B 28. Es werden bis
dorthin keine schutzbedürftigen Nutzungen passiert.

Eine Bewertung der Lärmimmissionen in nördlicher Richtung wird nicht durchgeführt.
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Südliche Richtung

In südlicher Richtung befinden sich südlich der Einsteinstraße entlang der Magirusstraße
Wohnnutzungen im Mischgebiet.

Die Verkehrszahlen wurden uns von der SCHLOTHAUER & WAUER Ingenieurgesellschaft
für Straßenverkehr mbH übermittelt /P/.

In der nachfolgenden Tabelle werden die berechneten Emissionen aufgeführt.

p1 % p2 % p3 % LW'

2023 2035 LKW1 LKW2 KRAD PKW LKW [dB(A)]
ta 2,0 2,6 0,0 50 50 80,1
na 2,5 3,5 0,0 50 50 71,6
ta 1,8 2,1 0,0 50 50 81,0
na 2,4 2,8 0,0 50 50 72,4

Bezeichnung DTV Zeit
M (pro

Stunde) v in km/h

alle KFZ

52,0
Magirusstraße Süd
Nullfall

6.620 6.620
388,0

65,0
Magirusstraße Süd
Planfall

8.373 8.373
491,0

Tabelle 7: Planbedingter Fahrverkehr

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
p1 % : LKW-Anteil p1 in %
p2 % LKW-Anteil p2 in %
p3% Kraftrad-Anteil p3 in %
v : Geschwindigkeit in km/h
LW‘ : Längenbezogener Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
Alle Pegel in dB(A)

Die nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen entlang der Magirusstraße mit der
Schutzwürdigkeit eines Mischgebietes befinden sich in einem Mindestabstand von ca. 11 m
zur Straßenachse.

Es ergibt sich hieraus beim Prognose-Nullfall ein Beurteilungspegel von ca. 66 dB(A) zur
Tagzeit und ca. 57,5 dB(A) zur Nachtzeit.

Es ergibt sich hieraus beim Prognose-Planfall ein Beurteilungspegel von 67 dB(A) zur Tag-
zeit und ca. 58,5 dB(A) zur Nachtzeit.

Es werden bereits beim Nullfall die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005 (1)
von 60 dB(A) zur Tagzeit bzw. 50 dB(A) zur Nachtzeit überschritten.

Es werden die Immissionsgrenzwerte für ein Mischgebiet von 64 dB(A) zur Tagzeit bzw.
54 dB(A) zur Nachtzeit ebenfalls überschritten.

Es werden aber die allgemein üblichen Anhaltswerte für das Vorliegen einer möglichen Ge-
sundheitsgefährdung von 70 dB(A) zur Tagzeit bzw. 60 dB(A) eingehalten.

Es kommt durch den planbedingten Fahrverkehr zu einer Pegelanhebung von ca. 1 dB(A)
zur Tagzeit und zur Nachtzeit.

Zur Wahrnehmbarkeit von Pegeländerungen kann auf die Zusammenfassung des
Umweltbundesamtes aus dem Jahre 2004 verwiesen werden. Diesem Bericht kann
entnommen werden, dass Pegeländerungen ab 1 B(A) in günstigen Bedingungen gerade
noch wahrgenommen werden können. Pegeländerungen von 3 dB(A) werden in der Regel
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wahrgenommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass Pegelanhebungen unter
1 dB(A) nicht wahrgenommen werden können, da es sich bei Verkehrslärmemissionen in der
Regel nicht um kontinuierliche Geräuscheinwirkungen handelt deren Veränderung der
Lautheit unmittelbar festgestellt werden kann.

Die sich durch den planbedingten Fahrverkehr ergebenden Lärmimmissionen können als
zumutbar angesehen werden.

10 Sportlärm
Südwestlich des Plangebietes befindet sich die Sportanlage des ESC Ulm.

10.1 Ausgangsdaten
Die Lage der Schallquellen ist der Anlage 16.4.1 zu entnehmen.

Es wird als lärmintensivste Nutzung von einem Punktspiel Sonntag in der Mittagszeit zwi-
schen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr ausgegangen. Um auf der sicheren Seite zu sein, wurde
trotz einer Spielzeit von 90 Minuten von einer durchgehenden Nutzung (2 Stunden) ausge-
gangen.

Es wird von 150 Zuschauern ausgegangen. Es wird davon ausgegangen, dass während der
Mittagszeit 100 PKW an- und wieder abfahren.

10.1.1 Sportanlage Fußballfeld (Sport FB)
Für die Lärmemissionen der Fußballfelder ergeben sich aus den Geräuschemissionen der
Spieler, der Schiedsrichterpfiffe und der Zuschauer.

Es wurde bei 150 Zuschauern entsprechend Punkt 5.3 der VDI 3770 (10) für das gesamte
Spielfeld von einem Schallleistungspegel von LWA = 105 dB(A) ausgegangen.

10.1.2 Sportanlage Zuschauer (Sport Zuschauer)
Es ergibt sich entsprechend Punkt 5.3 der VDI 3770 (10) für 150 Zuschauer ein Schallleis-
tungspegel von 101,8 dB(A).

10.1.3 Sportanlage PKW Parkvorgang (Sport PKW PV)
Wird ein Parkplatz für die Sportanlagen genutzt, ist für die, der Anlage zuzurechnenden
Parkflächen der Lm,E nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – Ausgabe 1990
RLS-90 zu berechnen (13). Es ergibt sich für den Parkplatz ein Schallleistungspegel
LWA = 73 dB(A) je Parkvorgang.

10.1.4 Sportanlage PKW Fahrstrecke (Sport PKW FS)
Es wurde der Emissionspegel für den PKW-Fahrverkehr nach der RLS-90 (13) für eine Fahrt
mit 30 km/h berechnet. Dabei ergab sich für eine Fahrt pro Stunde ein Wert von
Lm,E25 = 28,5 dB(A). Nach der RBLärm (14) ergibt sich der Schallleistungspegel pro Meter
(LWA‘) durch einen Zuschlag von 19,2 dB zu LWA/m = 47,7 dB(A).
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10.2 Bewertung der Beurteilungspegel
In der Anlage 16.4.2 wird die Berechnung der Beurteilungspegel dargestellt.

In der Anlage 16.4.3 werden die berechneten Beurteilungspegel den Immissionsrichtwerten
der achtzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlärmschutzverordnung - 18. BImSchV (5)), vom 18. Juli 1991 gegenüberge-
stellt.

Es ist ersichtlich, dass die Immissionsrichtwerte an den relevanten Immissionsorten deutlich
unterschritten werden.

Die sich durch die umliegende Sportanlage ergebenden Lärmimmissionen im Plangebiet
können als zumutbar angesehen werden.

10.3 Spitzenpegel
Der Spitzenpegel wurde in einer überschlägigen Berechnung ermittelt.

Es wurde von einem Spitzenschallleistungspegel von 118 dB(A) für einen Schiedsrichterpfiff
ausgegangen. Bei einem Abstand des Immissionsortes von mindestens 100 m zum Rand
des Spielfeldes ergibt sich ein Beurteilungspegel von ca. 67 dB(A).

Es werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV für Spitzenpegel in einem urbanen
Gebiet von 93 dB(A) zur Tagzeit deutlich unterschritten. Auf eine detaillierte Berechnung der
Spitzenpegel wird daher verzichtet.
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11 Verkehrslärm

11.1 Berechnung der Lärmemissionen
11.1.1 Straßenverkehr

Einsteinstraße / Jägerstraße

Es wurden uns aktuelle Verkehrszahlen von der Stadt Ulm zur Verfügung gestellt /O/.

Es wurde von einer Zunahme des Fahrverkehrs von 15% für das Jahr 2035 ausgegangen.

Die Daten enthalten keine Angaben zur Tag-/Nachtverteilung oder den LKW- und Kraftrad-
Anteilen.

Es wurden für die vorliegenden Berechnungen die Tag-/Nachtverteilung sowie die LKW-
Anteile aus den Daten einer Verkehrsuntersuchung von 2018 /F/ entnommen.

B 28 / Magirusstraße

Die Verkehrszahlen wurden uns von der SCHLOTHAUER & WAUER Ingenieurgesellschaft
für Straßenverkehr mbH übermittelt /P/.

p1 % p2 % p3 % LW'

2035 LKW1 LKW2 KRAD PKW LKW [dB(A)]
ta 2,5 3,3 0,0 70 70 88,6
na 2,2 2,3 0,0 70 70 80,7
ta 2,2 2,8 0,0 70 70 89,2
na 2,0 2,0 0,0 70 70 81,4
ta 2,1 2,9 0,0 50 50 81,6
na 0,6 0,9 0,0 50 50 73,6
ta 2,1 2,9 0,0 50 50 82,4
na 0,6 0,9 0,0 50 50 74,3
ta 1,9 1,6 0,0 50 50 82,0
na 2,6 2,3 0,0 50 50 73,2
ta 1,8 2,1 0,0 50 50 81,0
na 2,4 2,8 0,0 50 50 72,4

Magirusstraße Süd
491,0
65,0

8.373

Magirusstraße Nord
627,0
80,0

10.671

Jägerstraße
653,9
115,4

11.385

270,0

Einsteinstraße
548,2

B28 West Planfall
1568,0

27.243

96,7
9.545

226,0

alle KFZ

B28 West Nullfall
1319,0

22.909

Bezeichnung DTV Zeit v in km/hM (pro
Stunde)

Tabelle 8: Verkehrsdaten nach RLS-19

Legende: DTV : durchschnittliche tägliche Verkehrsstärke
M : mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
p1 % : LKW-Anteil p1 in %
p2 % LKW-Anteil p2 in %
p3% Kraftrad-Anteil p3 in %
v : Geschwindigkeit in km/h
LW‘ : Längenbezogener Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
Alle Pegel in dB(A)

Es befinden sich lichtzeichengeregelte Knotenpunkte in relevanter Entfernung zum Plange-
biet. Es wurde daher eine Knotenpunktkorrektur berücksichtigt.
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11.1.2 Schienenverkehr
Die Zugverkehrszahlen wurden uns von der Deutschen Bahn AG mitgeteilt. Es wurden die
Prognose-Zahlen des Jahres 2030 angesetzt /Q/.

Tabelle 9: Zugverkehrszahlen für die Strecke 4540

Legende: Zugart V Bespannung mit Diesellok
ET, VT Elektro- / Dieseltriebzug
GZ Güterzug
RV Regionalzug

Tabelle 10: Zugverkehrszahlen für die Strecke 4541

Legende: Zugart : E Bespannung mit E-Lok
GZ Güterzug

Tabelle 11: Zugverkehrszahlen für die Strecke 4542

Legende: Zugart : E Bespannung mit E-Lok
V Bespannung mit Diesellok
LZ - Leerfahrt mit Zugmaschine
GZ Güterzug
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11.1.3 Rangierbahnhof
Es wurden die Lärmemissionen des Güterbahnhofs der schalltechnischen Untersuchung /E/
mit der Bezeichnung LA20-384-G01-01 vom 04.03.2022 zum „Gewerbepark Blaubeurer
Straße“ entnommen. Der ermittelte Schallleistungspegel pro m² von LWA/m² = 74 dB(A) wird
für die Tagzeit und Nachtzeit im vorliegenden Gutachten angesetzt.

11.2 Berechnung und Vergleich der Beurteilungspegel
Die abschirmende Wirkung und die Reflektionen der möglichen Gebäude im Plangebiet wur-
de berücksichtigt.

In der Anlage 16.5.2 werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt, die durch den
Fahrverkehr auf den öffentlichen Verkehrswegen hervorgerufen werden.

Nachfolgend werden die ermittelten Beurteilungspegel mit den entsprechenden Orientie-
rungswerten des Beiblattes 1 zur DIN 18005, Teil 1 "Schallschutz im Städtebau, Berech-
nungsverfahren" (2) bzw. den Immissionsgrenzwerten der sechzehnten Verordnung zur
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung - 16.
BImSchV) (3) verglichen.

Bereich Gewerbe (IO 02-IO 14)

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
(2) in weiten Teilen überschritten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) werden ebenfalls in weiten Teilen überschrit-
ten.

Die üblicherweise herangezogenen Anhaltswerte für das Vorliegen einer möglichen Gesund-
heitsgefährdung werden zur ebenfalls teilweise überschritten.

Bereich Wohnen (IO 01, IO 15 bis IO 21)

Aus der Tabelle ist ersichtlich, dass die Orientierungswerte des Beiblattes 1 zur DIN 18005
(2) bis auf die den Verkehrswegen zugewandten Fassaden der Gebäude IO 15 und IO 16
weitestgehend eingehalten werden. Es kann daher vor allem an den von den Verkehrswegen
abgewandten Fassadenseiten und Außenbereichen von einer entsprechend hohen Aufent-
haltsqualität ausgegangen werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (3) werden bis auf die den Verkehrswegen zu-
gewandten Fassaden der Gebäude IO 15 und IO 16 eingehalten.

Dabei ist zu beachten, dass die Fenster der Wohn und Schlafräume am Gebäude IO 16 sich
laut Vorhaben- und Erschließungsplänen nicht an der der Straße zugewandten Fassadensei-
te befinden.

Die üblicherweise herangezogenen Anhaltswerte für das Vorliegen einer möglichen Gesund-
heitsgefährdung werden im gesamten zum Wohnen vorgesehenen Bereich eingehalten.
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12 Passive Lärmschutzmaßnahmen
Zur Sicherstellung von gesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen sind passive Lärmschutz-
maßnahmen erforderlich.

Maßgebliche Außenlärmpegel

In der Anlage 16.6 werden die berechneten maßgeblichen Außenlärmpegel nach DIN 4109-
1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (15) dargestellt.

Für die Ermittlung der maßgeblichen Außenlärmpegel wird zunächst der Summenpegel aus
den unter Absatz 11.2 berechneten Beurteilungspegeln für den Verkehrslärm (gemindert um
5 dB(A) für Schienenverkehr nach der DIN 4109-2:2018-1 (15)) und den zulässigen Immissi-
onsrichtwerten der TA Lärm für die geplanten Nutzungen in Anlehnung an ein urbanes Ge-
biet.

(hier urbanes Gebiet) gebildet.

Der maßgebliche Außenlärmpegel ist dann der jeweils höhere Wert aus Summenpegel zur

Tagzeit plus 3 dB(A) und Summenpegel zur Nachtzeit plus 13 dB(A).

Schallgedämmte Lüftung

In der Anlage 16.5.2 werden die berechneten Beurteilungspegel dargestellt.

Ab einem Pegel von über 45 dB(A) eignet sich ein Fenster eines Schlaf- oder Kinderzimmers
nachts nur bedingt zum Dauerlüften (Fenster gekippt). Daher kann für ein Schlaf- oder Kin-
derzimmer mit einem Fenster in diesem Bereich ein weiteres Fenster in einem Bereich mit
einem Beurteilungspegel unter 45 dB(A), eine schallgedämmte Lüftung oder eine pegelredu-
zierende bauliche Maßnahme vor dem entsprechenden Fenster erforderlich sein.

In der Anlage 16.6 werden die Fassaden und Etagen, an denen ein Lüften von Schlaf- und
Kinderzimmern durch ein gekipptes Fenster aufgrund der Lärmbelastung nachts nicht mög-
lich ist, angegeben.
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13 Textvorschläge für den Bebauungsplan
Entsprechend dem Bericht mit dem Titel "Schalltechnische Untersuchung zur geplanten
Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost"
der Stadt Ulm" der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH mit der Bezeichnung "LA22-312-
G01-T02-01" vom 18.03.2024 können die Texte aus Absatz 13.1 als Festsetzung sowie die
Texte aus Absatz 13.2 als Hinweise übernommen werden.

Hinweise für die Übernahme in die Planzeichnung und in den Textteil:

- Die Grafiken aus der Anlage 16.6 sind als Anlage XX zum Bebauungsplan festzusetzen.

Folgende Normen sind bei der Auslegung, spätestens aber mit dem bekanntgemachten
Bebauungsplan, zur Einsicht bereitzuhalten:

- DIN 4109-1:2018-01. "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen"

In der Bebauungsplanurkunde bzw. in der Bekanntmachung zum Bebauungsplan ist darauf
hinzuweisen, wann und wo die Normen gemeinsam mit dem Bebauungsplan eingesehen
werden können.

Zugänglichkeit der Normen, Richtlinien und technische Regelwerke

Alle Normen können bei der Stadt Ulm …wann… und …wo… zusammen mit den übrigen
Bebauungsplanunterlagen eingesehen werden.

Die genannten Normen sind beim Deutschen Patentamt archivmäßig gesichert hinterlegt.

Die genannten Normen sind bei der Beuth-Verlag GmbH, Berlin, zu beziehen (Beuth Verlag
GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin).

Die genannten Normen können auch bei der BEKON Lärmschutz & Akustik GmbH
(Morellstraße 33, 86159 Augsburg, Tel. 0821-34779-0) nach Voranmeldung kostenlos
eingesehen werden.
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13.1 Satzung
Baulicher Schallschutz im Sinne des § 9, Abs. 1, Nr. 24 BauGB

Für die Errichtung, Änderung und Nutzungsänderung von baulichen Anlagen mit
schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hochbau -
Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnräume, Schlafräume, Unterrichtsräume,
Büroräume) gelten nachfolgende Festsetzungen.

1.)

In den Plänen in der Anlage XX sind für die verschiedenen Fassadenorientierungen (Him-
melsrichtungen) der Gebäude innerhalb des Baufeldes die maßgeblichen Außenlärmpegel
und die zum nächtlichen Dauerlüften geeigneten Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern
festgesetzt.

Außenbauteile die nicht einer Fassade zugeordnet sind, müssen mindestens das höchste
Schalldämmmaß des Gebäudes aufweisen.

An den Fassaden, welche mit „N“ gekennzeichnet sind, sind Fenster von Schlaf- und Kinder-
zimmern nachts nicht zum Dauerlüften geeignet.

An den Fassaden, welche nicht mit „N“ gekennzeichnet sind, sind Fenster von Schlaf- und
Kinderzimmern nachts zum Dauerlüften geeignet.

2.)

Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden erforderlichen
Schalldämm-Maße der Außenbauteile nach der DIN 4109-1:2018-01 "Schallschutz im Hoch-
bau, - Teil 1: Mindestanforderungen" dürfen nicht unterschritten werden.

3.)

Es sind Wohnungen so zu planen, dass Schlaf- und Kinderzimmer mindestens über ein
Fenster an einer zum Lüften geeigneten Fassade verfügen.

4.)

Falls eine Planung von Schlaf- und Kinderzimmern wie in 3.) vorgegeben nicht möglich ist,
dann sind die betreffenden Schlaf- und Kinderzimmer mit einer schallgedämmten Lüftung
auszustatten.

5.)

Die maßgeblichen Außenlärmpegel und die Bereiche, in denen Fenster von Schlaf- und
Kinderzimmern nachts zum Lüften geeignet sind, können alternativ auch auf Grundlage von
Lärmpegelberechnungen und/oder Messungen im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
bzw. des Freistellungsverfahrens ermittelt werden.

Ein Fenster ist zum Lüften geeignet, wenn der für Verkehrslärmeinwirkungen bzw.
Gewerbelärm ermittelte Beurteilungspegel vor dem geöffneten Fenster einen Wert von
45 dB(A) zur Nachtzeit nicht überschreitet.
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6.)

Es sind an der Ostfassade des Gebäudes im Baufeld IO 16 (siehe Pläne in der Anlage XX)
keine öffenbaren Fenster von schutzbedürftigen Räumen im Sinne der DIN 4109-1:2018-01
"Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen" (z.B. Wohnräume, Schlafräume,
Unterrichtsräume, Büroräume) zulässig.

13.2 Hinweise
1.) Die sich aus den festgesetzten maßgeblichen Außenlärmpegeln ergebenden

 Schalldämm-Maße der Außenbauteile sind Mindestanforderungen entsprechend
der im Zeitraum des Bebauungsplanverfahrens aktuellen Gegebenheiten.
Aufgrund Änderungen von Berechnungsmethoden oder anderen Lärmbelastungen
können sich andere Anforderungen für die Schalldämm-Maße der Außenbauteile
ergeben. Dies ist jeweils im Rahmen des Genehmigungsverfahrens bzw. des
Genehmigungsfreistellungsverfahren durch den Bauwerber zu prüfen.

2.) Bei der Planung und Installation von Klimageräten, Kühlgeräten, Lüftungsgeräten,
Luft-Wärme-Pumpen, Mini-Blockheizkraftwerken und ähnlichen Anlagen und Gerä-
ten sind die Vorgaben aus dem LAI "Leitfaden für die Verbesserung des Schutzes
gegen Lärm bei stationären Geräten" ergebende Mindestabstände zur benachbar-
ten Wohnbebauung zu beachten. Der Leitfaden ist zu beziehen unter

www.lai-immissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_l
aerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf oder kann kostenlos bei der BEKON
Lärmschutz & Akustik GmbH angefordert werden.

3.)  Die Festsetzung mit der Kennzeichnung "N" erfolgt auf Grundlage der schalltech-
nischen Berechnung allgemein  für die gesamten Gebäude im Plangebiet und
steht in Abhängigkeit zu der Nutzung, zu der sich der sich der Vorhabenträger im
Durchführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan verpflichtet .

http://www.laiimmissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf
http://www.laiimmissionsschutz.de/documents/leitfaden_verbesserung_schutz_gegen_laerm_bei_stat_geraete_1588594414.pdf
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14 Abkürzungen der Akustik
Aat Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Aba Mittlere Einfügedämpfung
Adiv Mittlere Entfernungsminderung
Agr Mittlerer Bodeneffekt
Am Mittlere sonstige Dämpfung (Bebauung, Bewuchs, ...)
Aw Mittlere meteorologische Korrektur, Windeinfluss
B Bezugsgröße nach der Parkplatzlärmstudie
Bewertung "+" Anforderung eingehalten
Bewertung "Zahl" entspricht Betrag der Überschreitung
CmN Meteorologische Korrektur, nachts
CmT Meteorologische Korrektur, tagsüber
DI Richtwirkungskorrektur
dLw Emissionskorrektur für Einwirkdauer im Bezugszeitraum in dB
Dv Pegelkorrektur für Geschwindigkeit in dB(A)
Dz Abschirmmaß in dB(A)
F Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße nach Parkplatzlärmstudie
IGW Immissionsgrenzwert
IRW Immissionsrichtwert in dB(A)
K Reflexionszuschlag in dB(A)
KD Durchfahranteil auf Parkplatz
KI Zuschlag für Impulshaltigkeit
KO Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
KPA Zuschlag für Parkplatzart nach Parkplatzlärmstudie
KStrO Zuschlag für die Oberfläche der Fahrgassen
KVDI Korrekturglied für diffuses Schallfeld in der Halle in dB(A)
L Länge der Quelle
LD1 Immissionsortbezogenes Abschirmmaß in dB
LD2 Immissionsortbezogene Korrektur in dB
Lm Mittelungspegel in dB(A)
Lm,E25 Emissionspegel des PKW-Fahrverkehrs (RLS 90) in dB(A)
lNs Beurteilungszeitraum – lauteste Nachtstunde
Lr Beurteilungspegel in dB(A)
LrN Beurteilungspegel nachts
LrT Beurteilungspegel tagsüber
Ls Schalldruck am Immissionsort in dB(A) ohne Korrekturen
LTM Taktmaximalzuschlag in dB(A)
LWA Schallleistungspegel in dB(A)
LWA‘ Schallleistungspegel pro Meter in dB(A)
LWA“ Schallleistungspegel pro Quadratmeter in dB(A)
LWA,0 Ausgangsschallleistungspegel in dB(A)
LWA/E Schallleistungspegel in dB(A) pro Einheit (Einheit: m für Linien und m² für Flächen)
LZ Schallquellenbezogener Zuschlag in dB(A)
M mittlere stündliche Verkehrsdichte in KFZ/h oder LKW/h
N Anzahl der Stellplätze
Na Beurteilungszeitraum – Nacht
Nutz Bauliche Nutzung
OW Orientierungswert in dB(A)
P LKW-Anteil in %
R‘w bewertetes Schalldämm-Maß in dB
Re Reflexanteil
S Länge der Fahrstrecke oder Entfernung Quelle-Immissionsort in m
S Flächengröße in m²
ta Beurteilungszeitraum - Tag
v Geschwindigkeit in km/h
Z Zuschlag für Nutzungsart eines Parkplatzes
ZB Zeitbereich
ZR Ruhezeitenzuschlag in dB(A)
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16.1 Übersichtsplan

Plangebiet

Bahnlinien

B28

Magirusstraße Nord

Einsteinstraße

Jägerstraße

Rangierbahnhof
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16.2 Bebauungsplan
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16.3 Gewerbelärmimmissionen
16.3.1 Lageplan
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16.3.2 Berechnung der Beurteilungspegel
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16.3.3 Bewertung der Beurteilungspegel
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16.4 Sportlärm
16.4.1 Lageplan
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16.4.2 Berechnung der Beurteilungspegel
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16.4.3 Bewertung der Beurteilungspegel
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16.5 Verkehrslärmimmissionen
16.5.1 Lage der Immissionsorte
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16.5.2 Bewertung der Beurteilungspegel



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 61 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 62 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 63 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 64 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 65 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 66 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl

16.6 Passiver Schallschutz
16.6.1 IO 02 bis IO 05



Titel: Schalltechnische Untersuchung zur geplanten Aufstellung des vorhabenbezoge-
nen
Bebauungsplanes "Blau.Quartier - Bauabschnitt Ost" der Stadt Ulm

Datum: 18.03.2024 Bezeichnung: LA22-312-G01-T02-01 Seite: 67 von 70 Seiten

S 19.03.24 10:32 P 19.03.24 10:33 Thomas Pehl

16.6.2 IO 06 bis IO 14
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16.6.3 IO 01 / IO 02 / IO 20 / IO 21
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16.6.4 IO 15 bis IO 19
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